Satzung

Migrantinnenrat Bremen e.V. (migra)
§ 1

Name und Sitz

(1) Der Verein trägt den Namen „migra, Bremen e.V."

(2) Er hat seinen Sitz in Bremen.

c/o Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales
      Bahnhofsplatz 29,  28195 Bremen; Tel. 361 6847

§ 2

Ziele und Aufgaben

(1) Aufgaben des Vereins sind die Bekämpfung der frauenfeindlichen und zugleich
fremdenfeindlichen Diskriminierungen, die Förderung der Gleichberechtigung, die Stärkung der Frauen, die in der Migration besondere Unterstützung brauchen, als auch die Schaffungvon Schonräumen, in denen Frauen ihre Migrationserfahrungen reflektieren können. Der Verein verwirklicht diese Aufgaben insbesondere durch:
(2) Weiterbildung, die die Teilnehmerinnen befähigen soll, die durch Geschlecht, kulturelle und soziale Herkunft oder durch gesellschaftliche Entwicklungsprozesse entstandenen und neu entstehenden Ungleichheiten zu überwinden und besondere biographische Umbruchsituationen zu bewältigen. Die Inhalte der Weiterbildung werden in Abstimmung mit den Lehrenden und Lernenden konzipiert.

(3) Unterstützung und Durchführung von Bildungs- und Informationsmaßnahmen zum Erhalt der physischen und psychischen Gesundheit, sowie zur beruflichen Integration von Frauen nicht-deutscher Herkunft. Zu diesem Zweck entwickelt der Verein selbständigkeits- und kreativitätsfördernde Arbeitsformen, um die mitgebrachte berufliche Qualifikation zu erhalten und weiter zu entwickeln sowie in ihrer gesellschaftlichen Bedeutung zu bewerten.
(4) Öffentlichkeitsarbeit, Informationsveranstaltungen, Presseerklärungen, Vertretung in Gremien, in denen migrations- und frauenspezifische Themen behandelt werden.
(5) Der Verein setzt sich zum Ziel, die Arbeit von Migrantinnen im Lande Bremen zu vernetzen als auch die Kommunikation unter Frauen aus verschiedenen Ländern mit unterschiedlicher politischer und religiöser Ausrichtung zu fördern.
(6) Bei Austritt oder Ausschluß oder bei der Auflösung des Vereins besteht kein Anspruch auf Rückerstattung von Beiträgen, Spenden oder sonstigen Zuwendungen.
§3

Gemeinnützigkeit

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.
(2) Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwandt werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins, es sei denn zur Durchführung von satzungsgemäßen Zwecken des Vereins.
(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
(4) Der Verein ist selbst selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

§4

Mitfrauschaft

(1) Der Verein umfaßt ordentliche Mitfrauen und Förderinnen.

(2) Dem Verein können nur natürliche Personen angehören.
(3) Ordentliche Mitfrau kann jede Frau sein, die aktiv an der Verwirklichung der Ziele des Vereins mitarbeitet. 
(4) Förderer kann jede Frau und jeder Mann sein, die die Ziele des Vereins materiell fördert.                
§ 5

Rechte und Pflichten der Mitfrauen

(1)
Nur ordentliche Mitfrauen haben Stimmrecht in der Mitfrauenversammlung. 
      Die Förderer haben Empfehlungsrecht bei der Jahreshauptversammlung.

(2) Alle ordentliche Mitfrauen haben das Recht, den Vorstandsfrauen und der
      Mitfrauenversammlung Anträge zu unterbreiten. Diese sind 3 Wochen vor der  

      nächsten geplanten Mitfrauenversammlung den Vorstandsfrauen schriftlich
      vorzulegen.

(3) Eine Mitfrau kann sich zur Stimmabgabe von einer anderen Mitfrau vertreten lassen. Die Vertretungsvollmacht und Stimmabgabe bedürfen der Schriftform.
§ 6 

Mitfrauenbeiträge

Die Mitfrauenbeiträge werden von der Mitfrauenversammlung festgesetzt.


§ 7 

Beginn und Ende der Mitfrauschaft

(1) Die Aufnahme ist schriftlich zu beantragen. Über den Antrag entscheiden die Vorstandsfrauen innerhalb eines Monats. Bei ablehnendem Bescheid haben die Antragstellerinnen das Recht, ihren Antrag der Mitfrauenversammlung vorzulegen. Die Mitfrauenversammlung behält sich eine vierteljährliche Frist vor, über den Antrag zu entscheiden. Die Aufnahme oder Ablehnung muß schriftlich mitgeteilt werden.
(2) Die Mitfrauschaft endet mit Austritt, Ausschluß oder Tod.

(3) Der Austritt ist schriftlich gegenüber der Mitfrauenversammlung zu erklären.  Hierbei ist eine vierteljährliche Frist zu beachten.

(4) Ein Ausschluß erfolgt bei großem Verstoß gegen die Satzung oder gegen die Interessen des Vereins. Über den Ausschluß entscheidet die Mitfrauenversammlung mit einfacher Mehrheit. Vor der Entscheidung ist der Mitfrau Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der Beschluß ist der Mitfrau unter Darlegung der Gründe schriftlich mitzuteilen.

§ 8
Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:
a) die Mitfrauenversammlung

b) die Vorstandsfrauen
c) Jahreshauptversammlung
Der Vorstand kann einen Teil der Arbeit an die Geschäftsführerin übertragen. Zu bestimmten Aufgaben können zusätzliche Frauen gewählt werden.

§ 9
Mitfrauen Versammlung

(1)
Die Mitfrauenversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie besorgt die
Angelegenheiten des Vereins, soweit sie nicht dem Vorstand zugewiesen sind.

Sie hat insbesondere folgende Aufgaben:
a) Wahl und Abberufung der Vorstandsfrauen

b) Genehmigung der Jahresabrechnung und Entlastung des Vorstandes

c) Beschlußfassung über den jährlichen Geschäftsplan

d) Beschlußfassung über Satzungsänderungen

e) Beschlußfassung über die Auflösung des Vereins

f) Beschlußfassung über Aufnahme und Ausschluß von Mitfrauen.

(2) Die Mitfrauenversammlung wird von den Vorstandsfrauen einberufen und geleitet. Die Mitfrauen sind unter der Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von 14 Tagen schriftlich einzuladen.

(3) Eine außerordentliche Mirfrauenversammlung kann von jeder ordentlichen Mitfrau mit einem Antrag an den Vorstand einberufen werden. Wenn dieser Antrag durch eine schriftliche Anfrage seitens des Vorstandes binnen drei Wochen die Unterstützung von mindestens einem Drittel der Mitfrauenschaft erhält, hat der Vorstand dafür Sorge zu tragen, daß 2 Wochen vorher jede Mitfrau eine schriftliche Einladung unter Angabe der Gründe erhalten kann.

(4) Die Mitfrauenversammlung ist beschlußfähig mit den anwesenden Mitfrauen. Beschlüsse bedürfen der einfachen Mehrheit der anwesenden und der vertretenen Mitfrauen. Änderung der Satzung, Auflösung des Vereins und Wahlen bedürfen zur Beschlußfassung eine Anwesenheit von mehr als die Hälfte aller ordentlichen Mitfrauen. Diese Beschlüsse sind mit einer ¾ - Mehrheit der Anwesenden zu fassen.

§ 10
Jahreshauptversammlung

· Die Jahreshauptversammlung findet mindestens einmal im Jahr statt.

· Der Vorstand lädt hierzu mit einer Frist von 14 Tagen unter Angabe der Tagesordnung alle Mitfrauen und FörderInnen ein.

· Anträge und Anfragen an den Vorstand sind in der Regel 3 Wochen vorher schriftlich einzureichen.

· In der Jahreshauptversammlung wird über die Ergebnisse der Mitfrauenversammlung berichtet und über weitere Vorhaben des Vereins mit den FörderInnen gemeinsam beraten.

§ 11
Beurkundung von Beschlüssen, Niederschriften

(1) Die Beschlüsse der Vorstandsfrauen und der Mitfrauenversammlung sind schriftlich abzufassen.

(2) Über jede Mitfrauenversammlung wird ein Ergebnisprotokoll aufgenommen.

§ 12

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 13

Vorstandsfrauen

Die Vorstandsfrauen sind:
a)  1. Vorsitzende

b)  2. Vorsitzende

c)  Die Kassenwärtin
· Die Vorstandsfrauen führen die Geschäfte des Vereins. Der Verein wird vertreten durch zwei Vorstandsmitglieder, darunter die 1. oder 2. Vorsitzende oder die Kassenwärtin.
· Ergebnisse von Vorstandssitzungen sind im Protokoll festzuhalten.
· Der Vorstand kann Teil seiner geschäftsführenden Tätigkeit an Dritte übergeben.

§ 14
Vereinsauflösung

· Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt sein Vermögen an eine andere steuerbegünstigte Körperschaft, die es im Sinne der Vereinszwecke nach § 2 (9) zu verwenden hat.

· Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden.
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